
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 13.12.2017 

 

 

Nr. SGB 0153/2017  

Globalbudget «Kultur und Sport» für die Jahre 2018 bis 2020 

  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der 

Kantonsverfassung (KV) vom 8. Juni 19861) und § 19 Absatz 1 und § 20 des Gesetzes über die 

wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G) vom 3. September 20032), nach Kenntnis-

nahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 4. September 2017 (RRB 

Nr. 2017/1510), beschliesst: 

 

1. Für das Globalbudget «Kultur und Sport» werden für die Jahre 2018 bis 2020 folgende Pro-

duktegruppen und Ziele festgelegt: 

1.1 Produktegruppe 1: Kulturförderung und Kulturpflege 

1.1.1 Kulturelle Vielfalt im ganzen Kanton fördern 

1.1.2 Kulturpflegerische Partnerschaften sorgsam behandeln und ausbauen 

1.1.3 Institution Schloss Waldegg erhalten und als kantonales Zentrum für Kultur und 

Begegnung fördern 

1.2 Produktegruppe 2: Sport 

1.2.1 Förderung des Breitensports, insbesondere von Jugend und Sport 

2. Für das Globalbudget «Kultur und Sport» wird als Saldovorgabe für die Jahre 2018 bis 2020 

ein Verpflichtungskredit von 23‘724‘000 Franken beschlossen. 

3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget «Kultur und Sport» wird bei einer vom Re-

gierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) 

vom 25. Oktober 20043) angepasst. 

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Urs Huber Dr. Michael Strebel 

Präsident Ratssekretär 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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